ARBEITGEBER

AHV/IV/EO/ALV-Beiträge auf Entschädigungen
Damit der Text verständlich bleibt, sind alle auf diesem Dokument angesprochenen Personen 
als „Arbeitnehmer“ bezeichnet. Das gilt auch für Frauen.

AHV/IV/EO/ALV-Beiträge auf Entschädigungen

Seit 01. Januar 2011 müssen auf Löhnen, die pro Kalenderjahr CHF 2’300.00 nicht übersteigen, keine Beiträge mehr an die AHV/IV, Erwerbsersatzordnung und Arbeitslosenversicherung geleistet werden. Grundsätzlich rechnen wir auf Löhnen bis CHF 2'300.00 pro Jahr keine Beiträge mehr ab, ausser Sie entscheiden sich ausdrücklich dafür.
Für die meisten Arbeitnehmer erübrigt sich somit das Ausfüllen der nachstehenden Erklärung.

---------------------------------------------   Angaben für Beitragsabrechnung   ---------------------------------------------
auszufüllen vom Arbeitnehmer, 
	die Beiträge abrechnen möchten für Löhne bis CHF 2'300.00
	deren Entschädigung pro Kalenderjahr mehr als CHF 2’300.00 beträgt 

1. Personalien

	Name, Vorname
	[bookmark: Text1]
	Geb.datum
	

	Strasse
	
	Sozialvers.Nr.
	

	PLZ, Wohnort
	
	Tel. G
	

	
	
	Tel. P
	



2. Abrechnungsmodus

2.1 Honorare bis CHF 2'300.00
[bookmark: Kontrollkästchen1]|_|	Auf meiner Entschädigung sind immer AHV/IV/EO/ALV-Beiträge abzuziehen und vom Arbeitgeber abzurechnen. Eine Kopie vom Versicherungsausweis AHV/IV liegt bei.

2.2  Honorare über CHF 2’300.00
|_|	Die Entschädigung geht an meinen Arbeitgeber, deshalb gibt es keinen Beitragsabzug. Ein automatisch (da systembedingt) vom Arbeitgeber ausgestellter Lohnausweis ist ungültig. 
Ich bestätige, dass die von mir für die Überweisung der Entschädigung angegebene Konto-Nummer einem Geschäftskonto meines Arbeitgebers entspricht. 
|_|	Die Entschädigung geht an mich selbst. Somit sind die Beiträge von der Entschädigung abzuziehen und durch den Arbeitgeber abzurechnen. Eine Kopie vom Versicherungsausweis AHV/IV liegt bei.
Eine Abrechnung der Entschädigung als Selbständigerwerbender ist – selbst wenn der Arbeitnehmer als solcher von der AHV erfasst ist – nicht zulässig, da es sich hier um Einkommen aus einem unselbständigen Nebenerwerb handelt.

Diese Erklärung gilt bis zum Widerruf
Die Richtigkeit dieser Angaben bescheinigt:

	Datum
	
	[bookmark: _GoBack]Unterschrift
	



